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Einleitung

Die allgemeine Rechtsfähigkeit natürlicher Personen ist ein in der beste-
henden deutschen Rechtsordnung fest verankertes Prinzip und ein Kultur-
gut modernen Rechtsdenkens. Sowohl die Begriffsbestimmung als auch die 
dogmatische Einordnung von Rechtsfähigkeit und Personenstatus, vor al-
lem in Abgrenzung zur Geschäftsfähigkeit und zum allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht, scheinen geklärt zu sein.1 Gleiches gilt für deren universel-
le Geltung: Dass die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, 
allen Menschen in gleicher Weise kraft ihres Menschseins zukommt und 
jedermann damit Rechtsperson ist, ist nach heutigem Verständnis alterna-
tivlos. Zeiten, in denen das Personsein vom Bestand bestimmter geneti-
scher, sozialer, geistiger Bedingungen abhängig gemacht wurde und Men-
schen rechtlose Objekte sein konnten, wirken wie jenseits jeder aufgeklär-
ten Rechts- und Gesellschaftsordnung.2

Nichtsdestotrotz bleibt es bei Unstimmigkeiten im dogmatischen System 
des BGB. Erwartungsgemäß weisen insbesondere medizinische Fortschritte 
in den Grenzbereichen menschlichen Lebens auf noch offene Fragen hin 
und lassen diese dringender und zugleich komplizierter werden. Dies be-
trifft konkret die Rechtsstellung des Nasciturus bzw. die Vorstellung von 
beschränkter Rechtsfähigkeit und Teilrechtsfähigkeit, ferner die Konstruk
tion eines postmortalen Persönlichkeitsrechts für einen Zeitraum, in dem 
ein rechtsfähiges Subjekt nicht mehr existiert. Geht es in diesen Fällen 
mehr um eine Ausweitung der Rechtsfähigkeit, sind daneben auch be-
schränkende Tendenzen erkennbar. Sie setzen hauptsächlich bei Fragen des 
Sterbeprozesses an, ob beispielsweise irreversibel Komatöse noch Personen 
sein können bzw. sollen. Zwar wird eine solche Diskussion überwiegend 
im Bereich der Bioethik und des philosophischen Utilitarismus geführt, 
eine zunehmende Thematisierung auch in der Rechtswissenschaft kann je-

1  Staudinger/Kannowski, BGB 1. Buch, 2013, § 1 Rn. 1 ff.; MüKo/Schmitt, BGB 
Bd. 1, 6. Aufl., § 1 Rn. 6, 8 f.; Soergel/Fahse, BGB Bd. 1, 2000, § 1 Rn. 1; Palandt/
Ellenberger, 73. Aufl., Überblick v. § 1 Rn. 3.

2  Der letzte Sklavenprozess in Deutschland fand allerdings noch 1854 statt. Ein 
von einem Deutschen in Brasilien gekaufter und nach Preußen verbrachter Sklave 
klagte erfolgreich seine Freiheit ein, vgl. Stammler, S. 265 ff. Unabhängig davon 
blieb Haussklaverei in den deutschen „Schutzgebieten“ erhalten.
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doch nicht ausgeschlossen werden.3 Insgesamt gerät die bisherige Konstan-
te „Mensch“ in Verunsicherung.

Im Kern laufen sämtliche Problemkonstellationen auf die Überlegung 
hinaus, ob an der Identität von Mensch und Person festgehalten werden 
soll oder ob eine Aufspaltung denkbar und zulässig ist. Eine Trennung 
und eine grundsätzliche Unabhängigkeit beider Begriffe würden u. U. neue 
Lösungswege für die bestehenden dogmatischen Widersprüche eröffnen. 
Die eventuellen Konsequenzen einer solchen Aufspaltung, insbesondere 
die Annahme eines Menschseins auch ohne Personenqualität, könnten al-
lerdings eine Vorstellung berühren, welche seit Kant zumindest theoretisch 
überwunden und spätestens im 20. Jahrhundert zu einem Tabu wurde.4 
Unter diesem Gesichtspunkt ist zweifelhaft, ob eine Lösung der genannten 
Problemfälle einerseits ohne, andererseits gerade mit Beschreiten neuer 
dogmatischer Wege möglich ist. Dies gibt Anlass, unser heutiges Verständ-
nis von Person und allgemeiner Rechtsfähigkeit generell zu untersuchen 
und vor dem Hintergrund dogmengeschichtlicher Entwicklung dessen Um-
setzung im System des BGB kritisch zu würdigen. Im Mittelpunkt steht 
der ethische Personenbegriff des BGB, so wie er um 1900 durch bzw. im 
Zusammenhang mit der Regelung der Rechtsfähigkeit nach § 1 BGB auf-
tritt. Der Begriff ist in zweifacher Hinsicht weit gefasst. Zum einen wer-
den in ihm ethische und dogmatische Fragen miteinander verbunden. Zum 
anderen zeichnet er sich durch einen hoch abstrakten Zuschnitt aus. Ins-
besondere in Abgrenzung zur Handlungsfähigkeit mag eine „allgemeine 
Rechtsfähigkeit“ die Frage provozieren: Was nützt das bloß Abstrakte? 
Wie aussagekräftig und für den Einzelnen wirkungsmächtig ist eine prin-
zipielle, theoretische, allgemeine, potentielle Rechtsposition? Angesichts 
dieser bereits im Grundsatz angelegten Wesenszüge, oder gar Aporien, 
stellt sich die Frage nach der Herkunft des ethischen Personenbegriffs, 
insbesondere ob er auf einer historischen Traditionslinie basiert, die die 
damalige Konzeption des BGB vorzeichnete und so gesehen alternativlos 
machte. Wahrscheinlicher ist es, ihn auf uneinheitliche Lehren bzw. Be-
griffe des 19. Jahrhunderts zurückführen zu müssen. In diesem Fall wäre 
in die Betrachtung zu § 1 BGB stets die Möglichkeit einzubeziehen, dass 
die Kodifikation stellenweise auf Missverständnissen beruht oder dogma-
tische Unstimmigkeiten sogar bewusst ignoriert wurden. Insofern liegt zu-
gleich die Folgeüberlegung nahe, wohin sich der ethische Personenbegriff 
im 20. Jahrhundert entwickelte und welche Alternativen sich zu ihm an-
bieten.

3  Höfling, in: FS Schiedermair, S. 363 (364 f.); Damm, AcP 202 (2002), 841 (872, 
877).

4  HKK-BGB/Duve, Bd. I, §§ 1–14 Rn. 17, 25; Rüthers, Auslegung, 326 f.
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Zur allgemeinen Rechtsfähigkeit besteht ein breiter rechtshistorischer For-
schungsstand5, zuletzt ergänzt durch eine detaillierte Zusammenstellung der 
real-gesetzlichen Umsetzung des Prinzips im 19. und 20. Jahrhundert von 
Roth6. Vergleichsweise gering ist hierbei die Berücksichtigung der Kodifika-
tionsphase; der Schwerpunkt wird regelmäßig auf die Behandlung der vor-
ausgehenden Epochen gelegt. Gleiches gilt für die Entwicklung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts.7 Dem umfassenden Themenkreis von „Person und 
Rechtsperson“ wurde zudem die fünfte Tagung des Arbeitskreises Ideenge-
schichte der Rechtsphilosophie (2009) gewidmet.8 Gegenstand zahlreicher 
Untersuchungen ist ferner die Rechtsstellung des Nasciturus.9 Eingehend be-
schäftigt sich zuletzt Mahr mit dieser Thematik unter rechtsvergleichenden 
sowie rechtshistorischen Gesichtspunkten.10 Überwiegend wird dabei von 
dem bestehenden dogmatischen Verständnis von allgemeiner Rechtsfähigkeit, 
Mensch und Person ausgegangen, ohne dieses grundlegend in Frage zu stel-
len. In der vorliegenden Arbeit werden daher zum einen die Kodifikations-
materialien selbst ausführlich analysiert. Zum anderen wird die Untersuchung 
vorausgehender und nachfolgender Modelle wiederholt auf einen Vergleich 
mit dem ursprünglichen Rechtsfähigkeits- und Personenbild des BGB (Ein-
flussnahme, Weiterentwicklung, Abkehr) ausgerichtet. Ziel ist es zudem, die 

5  Statt vieler HKK-BGB/Duve, Bd. I, §§ 1–14 m. w. N.
6  Roth, Ausgestaltungen der Rechtsfähigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Zur 

Rechtspersönlichkeit natürlicher Personen in den bedeutenden deutschen Zivilrechts-
ordnungen, 2008.

7  Insbesondere zur älteren Literatur siehe Irmscher, Der privatrechtliche Schutz 
der Persönlichkeit in der Praxis des gemeinen und der partikularen Rechte des 
19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Frage der geschichtlichen Entwicklung des Persön-
lichkeitsschutzes nach bürgerlichem Recht unter Ausschluss der in Nebengesetzen 
geregelten Materie, 1953; Leuze, Die Entwicklung des Persönlichkeitsrechts im 
19. Jahrhundert – zugleich ein Beitrag zum Verhältnis allgem. Persönlichkeitsrecht – 
Rechtsfähigkeit, 1962; Hamprecht, Persönlichkeitsrecht im 19. Jahrhundert, 1965; 
Klippel, ZNR 1982, 132 ff.; in neuerer Zeit siehe Martin, Das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht in seiner historischen Entwicklung, 2007.

8  Die Tagung fand statt vom 25. bis 27.  September 2009. Die Veröffentlichung 
des gleichnamigen Tagungsbandes (Gröschner/Kirste/Lembcke, Person und Rechts-
person) erfolgte nach Einreichung der vorliegenden Dissertation, in deren Druckfas-
sung die Tagungsbeiträge sodann berücksichtigt wurden.

9  U. a. Hofmann, Das Lebensrecht des Nasciturus. Zivilrechtliche Aspekte der 
Abtreibung, 1992; Lanz-Zumstein, Die Rechtsstellung des unbefruchteten und be-
fruchteten menschlichen Keimguts. Ein Beitrag zu zivilrechtlichen Fragen im Be-
reich der Reproduktions- und Gentechnologie, 1900; Wolf, E./Naujoks, Anfang und 
Ende der Rechtsfähigkeit des Menschen, 1955; Deynet, Die Rechtsstellung des 
nasciturus und der noch nicht erzeugten Person im deutschen, französischen, engli-
schen und schottischen bürgerlichen Recht, 1960.

10  Mahr, Der Beginn der Rechtsfähigkeit und die zivilrechtliche Stellung des 
ungeborenen Lebens. Eine rechtsvergleichende Betrachtung, 2007.


